
Name: 

Straße: 

Ort: 

Telefon: 

Gemeinde Wagenfeld
Bauhof
Pastorenkamp 25
49419 Wagenfeld

Datum: 

Anmeldung eines Gartenwasserzählers im Gebiet der Gemeinde Wagenfeld

Kundennummer bei den Stadtwerken Huntetal/Vertrags-Nr.:

Lage des betroffenen Grundstücks/Lage der Verbrauchsstelle:
Straße/Hausnummer 

Einbaudatum: 

Zählernummer: 

Zählerstand: m³ (ggf. Stand bei Einbau: m³ 

Geeicht bis: 

ggf. alter Zähler Nr.: , ausgebaut mit Stand: m³ 

Nach § 11 Absatz 5 der Abwasserabgabensatzung der Gemeinde Wagenfeld werden Wassermengen,
die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wurden, bei der Bemessung der 
Kanalbenutzungsgebühr abgesetzt.

Die Mengen sind durch geeichte Wasserzähler zu ermitteln, die grundsätzlich fest einzubauen sind. 
Aufsteck- oder Aufschraubzähler werden nur in begründeten Ausnahmefällen und nach vorheriger 
Genehmigung durch die Gemeinde Wagenfeld anerkannt. Hiermit bestätige ich, dass es sich bei dem
angemeldeten Zähler um einen zugelassenen Zähler in diesem Sinne handelt. 

Die Gartenwasserzähler können bei der Berechnung der Gebühr erst ab dem Zeitpunkt/Zählerstand 
berücksichtigt werden, an dem sie bei der Gemeinde Wagenfeld schriftlich angemeldet wurden.

Hinweise: 
Für die Befüllung von Poolanlagen darf das Frischwasser nicht über den Gartenwasserzähler geleitet 
werden, da es sich bei Poolwasser um Schmutzwasser handelt, welches über den 
Schmutzwasserkanal zu entsorgen ist! 

Die Gartenwasserzähler müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Der Eichzeitraum 
beträgt 6 Jahre. Nach Ablauf der Eichfrist ist der Gartenwasserzähler gegen einen geeichten Zähler 
auszutauschen. Der Zählerwechsel ist der Gemeinde Wagenfeld schriftlich mitzuteilen.

Ort, Datum Unterschrift 




